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Gemäß Regionalplan Plansatz 2.4.3.2.2 (Ziel der Regionalplanung) sind Einzel-

handelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800m² nur im Oberzent-

rum, bzw. in Mittel- und Unterzentren zulässig. Da Reichenbach als Kleinzentrum 

ausgewiesen ist, gilt für Einzelhandelsbetriebe im Allgemeinen auch bislang diese 

Begrenzung.  

Für Sortimente der Grundversorgung (z.B. Drogeriewaren) könnte laut Regional-

plan eine darüber hinausgehende Verkaufsfläche vorgesehen werden, wenn keine 

schädlichen Wirkungen auf den Ort und benachbarte Gemeinden zu erwarten sind. 

Die Auswirkungsanalyse zur Nachnutzung von GMA kommt zu dem Ergebnis, 

dass nach derzeitigem Stand auch für Drogeriewaren eine Beschränkung auf eine 

Verkaufsfläche von 800m² erfolgen sollte, um Stand heute negative Auswirkungen 

zu vermeiden.  

Trotz Begrenzung der Verkaufsfläche im Bebauungsplan für den Bereich GE, ist 

für das der Grundversorgung zugeordnete Sortiment Drogeriewaren im Bereich 

GE künftig auch eine moderat darüber hinaus gehende Verkaufsfläche denkbar.  

Dies kann zutreffen, wenn der derzeit erkennbare Trend im Einzelhandel zu größe-

ren Verkaufsflächen infolge der Komfortsteigerung für die Kunden anhält.  

Insbesondere aber wäre eine moderat größere Verkaufsfläche dann möglich, wenn 

die für die Gemeinde Reichenbach prognostizierte positive Einwohnerentwicklung 

tatsächlich eintritt und nachgewiesen werden kann, dass keine negativen Wirkun-

gen auf den Einzelhandel in der Gemeinde und in benachbarten Kommunen ent-

steht. Darüber hinaus sollten die notwendigen Stellplätze auf dem Grundstück 

weiterhin nachgewiesen werden können. 
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Eine ergänzende Stellungnahme von Kurz und Fischer GmbH kommt zu folgen-

dem Ergebnis: 

„Die Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft durch den Betrieb des LIDL-

Marktes wurden von der Kurz und Fischer GmbH im Rahmen des schalltechni-

schen Gutachtens 10136-01 vom 21.05.2015 untersucht. Dabei wurde das Wohn-

haus Ulmer Straße 32 als maßgeblicher Immissionsort südlich des LIDL-Marktes 

betrachtet. Das Wohnhaus Ulmer Straße 30 wurde nicht separat untersucht, da 

infolge der Abstandsverhältnisse und der Lage der Wohnhäuser eindeutig ersicht-

lich ist, dass das Wohnhaus Ulmer Straße 32 das maßgebliche Gebäude darstellt, 

an dem die höheren Geräuschimmissionen zu erwarten sind. Die Auswahl der 

Immissionsorte wurde mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abgestimmt. 

Die Wohngebäude befinden sich innerhalb des Geltungsbereichs des rechtskräfti-

gen Bebauungsplans „Ulmer Straße / Hauffstraße“ vom 14.12.1999, welcher die 

Grundstücke als Gewerbegebiet (GE) ausweist.  

Die Schallimmissionsprognose kam zu dem Ergebnis, dass infolge des Betriebs des 

LIDL-Marktes die gemäß TA Lärm [1] zulässigen Immissionsrichtwerte tags um 

12 dB und nachts um 10 dB unterschritten werden. Ebenso werden die gemäß TA 

Lärm zulässigen kurzzeitigen Geräuschspitzen tags um 31 dB und nachts um 8 dB 

unterschritten.  

Aufgrund der deutlichen Unterschreitungen der Anforderungen der TA Lärm sind 

daher keine Schallschutzmaßnahmen in Richtung der Wohnbebauung südlich der 

Ulmer Straße notwendig.  

Es wird an dieser Stelle zusätzlich darauf hingewiesen, dass die Warenanlieferung 

und die haustechnischen Geräte an der Nordfassade des LIDL-Marktes und somit 

deutlich abgeschirmt von der Wohnbebauung in der Ulmer Straße geplant werden. 

Der Kundenparkplatz orientiert sich nach Osten, sodass auch hier unmittelbar 

gegenüber des Wohnhauses Ulmer Straße 32 nur eine begrenzte Anzahl von El-

tern-Kind-Parkplätzen geplant wird.“ 
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Der Bebauungsplan „Ulmer Straße / Hauffstr. – 1. Änderung“ macht Einzelhan-

delsbetriebe nicht allgemein zulässig. Für den Bereich SO soll ausschließlich Le-

bensmitteleinzelhandel im Sinne eines Lebensmitteldiscounters zugelassen wer-

den. Darüber hinausgehende Einzelhandelsnutzungen sind im Bereich SO nicht 

zulässig. Für den Bereich GE entfällt die bislang mögliche Nutzung für den Le-

bensmitteleinzelhandel. Es handelt sich somit um die Verlagerung von Lebensmit-

teleinzelhandel. Da der bisherige Bestandsschutz für den Bereich GE durch eine 

Nachfolgenutzung mit Drogeriewaren entfallen wird, werden verträgliche alterna-

tive Einzelhandelsnutzungen zusätzlich zugelassen. 

Eine Ungleichbehandlung bezogen auf das Grundstück Ulmer Straße 34 ist auf-

grund der o.g. Sachlage nicht erkennbar, da hier weiterhin der Bebauungsplan 

„Ulmer Straße/Hauffstr.“, rechtskräftig seit 03.03.2000 gilt, die Verlagerung des 

bestehenden Einzelhandels offensichtlich nicht vorgesehen ist und insbesondere 

für den bestehenden Penny-Markt  weiterhin folgende Festsetzung gilt: 

„Ausnahmsweise können gemäß § 1 (5) BauNVO die im Lageplan gesondert ge-

kennzeichneten vorhandenen Einzelhandelsbetriebe verändert oder vergrößert 

werden. Dies gilt auch für Ersatzbaumaßnahmen.“ 

 

Die Gemeinde Reichenbach hat in der Gemeinderatsitzung am 21.02.2017 die 

Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches im Ortskern aufgrund einer Un-

tersuchung von GMA festgelegt. Der zentrale Versorgungsbereich ist ein räumlich 

abgegrenzter Bereich, dem als Zentrum der Gemeinde die Versorgungsfunktion 

zukommt. In diesen wird auch das Grundstück Ulmer Straße 34 einbezogen, da der 

dort befindliche Penny-Markt einen Teil der Grundversorgung für die Gemeinde 

Reichenbach übernimmt und weiterhin übernehmen soll. 

 

 

Es wird auf die folgende Festsetzung des Bebauungsplanes „Ulmer Stra-

ße/Hauffstr.“, rechtskräftig seit 03.03.2000 verwiesen. Der Bestandsschutz für den 

Lebensmitteleinzelhandel gilt auch bei Ersatzbaumaßnahmen: 

„Ausnahmsweise können gemäß § 1 (5) BauNVO die im Lageplan gesondert ge-

kennzeichneten vorhandenen Einzelhandelsbetriebe verändert oder vergrößert 

werden. Dies gilt auch für Ersatzbaumaßnahmen.“ 
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Bei der dem Bebauungsplan zugrunde liegenden Planung handelt es sich um die 

Verlagerung eines bestehenden Lebensmitteleinzelhandelsbetriebes. 

 

Bei jeglicher Art von Nachnutzung auf dem bislang als Gewerbegebiet ausgewie-

senen ehemaligen Blessing-Areal ist von einer neuen Zufahrt auf das Gelände 

auszugehen. Zum Schutz der bestehenden Wohnbebauung in der Marienstraße ist 

die Zufahrt, unabhängig von der konkreten Art der Nutzung (GE oder SO), von der 

Ulmer Straße aus sinnvoll. Eine Zufahrt zum früheren Blessing-Areal erfolgte 

ebenfalls von der Ulmer Straße aus. 

Die Nichtzulassung einer Zufahrt von der Ulmer Straße aus würde die Bebaubar-

keit des Areals insgesamt in Frage stellen. Dies ist vor dem Hintergrund der Forde-

rung nach Innenentwicklung unrealistisch. 

Durch die geplante Neumarkierung werden gegenüber der bisherigen Markierung 

mit Abbiegespuren flexiblere Abbiegevorgänge ermöglicht und damit der künfti-

gen Situation am besten Rechnung getragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Grundsatz folgt die dem Bebauungsplan zugrunde liegende Konzeption weiter-

hin dem Grundsatz des bisherigen Bebauungsplanes hinsichtlich des Lebensmitte-

leinzelhandels. Daher wird auf dem ehemaligen Blessing-Areal wird auch kein 

neuer Lebensmitteleinzelhandel zugelassen, sondern es erfolgt lediglich eine Ver-

lagerung vom bisherigen Standort Ulmer Straße 41 hin zum ehemaligen Blessing-

Areal. Am Standort Ulmer Straße 41 wird künftig kein Lebensmitteleinzelhandel 

mehr zulässig sein. 
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Die Auswirkungen des geplanten LIDL-Marktes auf die Wettbewerbssituation in Reichen-

bach und den umliegenden Gemeinden sind in der Auswirkungsanalyse zur Verlagerung des 

LIDL-Lebensmitteldiskounters auf den Seiten 27-36 beschrieben. Auszug aus dem Gutach-

ten: 

„Das Beeinträchtigungsverbot wird im vorliegenden Fall eingehalten. Die stärksten Rück-

wirkungen werden durch die Verlagerung und Erweiterung des Lidl Lebensmitteldiscoun-

ters in der Standortkommune Reichenbach a. d. Fils selbst ausgelöst. Die ausgelösten Um-

satzumverteilungseffekte belaufen sich hier auf ca. 6 — 7 % [Anmerkung: Negative Aus-

wirkungen ergeben sich nach den Prüfkriterien des Beeinträchtigungsverbotes laut Einzel-

handelserlass ab ca. 10%]  

 

 

 

 

 

 

Die Auswirkungsanalyse zur Nachnutzung einer Handelsimmobilie geht hinsichtlich eines 

Drogeriefachmarktes bzw. Sanitätswaren von rechnerischen Umverteilungseffekten in der 

Gemeinde Reichenbach von 2-3% aus. Negative Auswirkungen ergeben sich nach den 

Prüfkriterien des Beeinträchtigungsverbotes laut Einzelhandelserlass ab ca. 10%. Die Aus-

wirkungsanalyse kommt diesbezüglich zu folgendem Ergebnis: 

In Reichenbach besteht beim Betriebstyp „Drogeriefachmarkt“ und Sanitätshaus eine 

Angebotslücke, die durch die Teilsortimente der Lebensmittelmärkte sowie in geringem 

Umfang durch die Apotheken aktuell abgedeckt wird. Dennoch sind deutliche Kaufkraftab-

flüsse nach z. B. zum dm-Markt in Ebersbach auf dem Kauffmann-Areal festzuhalten. Die 

Umverteilungsquoten bilden in erster Linie Überschneidungen mit den Lebensmittelmärk-

ten. Ergänzend kommt hinzu, dass alle Lebensmittelmärkte außerhalb der Ortsmitte ansäs-

sig sind. Folglich sind die ermittelten Effekte ganz überwiegend wettbewerblicher Natur. 

Vielmehr würde die Planung einen wichtigen Versorgungsbeitrag für das Kleinzentrum 

Reichenbach und den zugehörigen Nahbereich leisten. 
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Die geplante Marktgröße ist in die Auswirkungsanalysen mit eingeflossen. 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde Reichenbach ist bestrebt die derzeitige Situation der Lebensmittel-

versorgung im Grundsatz zu erhalten und im Sinne einer guten gesicherten Grund-

versorgung für die Bürger in Reichenbach weiter zu verbessern. Daher unterstützt 

die Gemeinde die Verlagerung des bestehenden LIDL-Marktes und die Vergröße-

rung, die dem Trend vieler Marktbetreiber zur Optimierung der Filiale folgend 

vorgesehen ist. 

Unter anderem zur Klarstellung der Bedeutung der bestehenden Betriebe des Le-

bensmitteleinzelhandels hat die Gemeinde darüber hinaus in der Gemeinderatsit-

zung am 21.02.2017 die Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches im Orts-

kern aufgrund einer Untersuchung von GMA festgelegt. Dabei wurden auch 

Standorte anderer bestehende Lebensmittel-Märkte berücksichtigt, da diese bislang 

einen Teil der Grundversorgung für die Gemeinde Reichenbach übernehmen und 

auch künftig übernehmen sollen. 
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Die Gemeinde hat ihr gemeindliches Einvernehmen zu der in der Zwischenzeit 

eingereichten Bauvoranfrage erteilt. 
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Die Gemeinde Reichenbach hat in der Gemeinderatsitzung am 21.02.2017 die 

Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches im Ortskern aufgrund einer Un-

tersuchung von GMA festgelegt. Der zentrale Versorgungsbereich ist ein räumlich 

abgegrenzter Bereich, dem als Zentrum der Gemeinde die Versorgungsfunktion 

zukommt. Der zentrale Versorgungsbereich umfasst auch den Bereich SO des 

Bebauungsplanes.  

Bezüglich der in der Stellungnahme befürchteten Agglomeration wird auf Plansatz 

2.4.3.2.8 des Regionalplanes verwiesen.  

Agglomerationen von Einzelhandelsbetrieben sind in den Ortskernen aller Ge-

meinden zulässig. Wird ein Bauleitplan aufgestellt oder geändert, dessen Gel-

tungsbereich den Ortskern ganz oder teilweise erfasst, so darf die hiernach zuläs-

sige Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben keine schädlichen, überörtlichen 

Wirkungen entfalten, insbesondere auf die zentralörtlichen Siedlungs- und Versor-

gungskerne, die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung anderer Gemeinden 

oder deren Ortskerne.   

Durch die Planung wird der Lebensmitteleinzelhandel in den zentralen Versor-

gungsbereich verlegt. Innerhalb zentraler Versorgungsbereiche sind Agglomerati-

onen von Einzelhandelsbetrieben zulässig. Der als Nachnutzung vorgesehene Dro-

geriefachmarkt wird außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches im Bereich GE 

des Bebauungsplanes liegen. Eine unzulässige Agglomeration entsteht dadurch 

jedoch nicht. 

Bezüglich der Verträglichkeit der einzelnen Sortimente wird auf die Einzelhan-

delsgutachten verwiesen. 
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Die weiteren Betriebe liegen alle innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches, so 

dass gemäß Regionalplan keine Agglomeration entsteht. 

 

 

 

 

 

 
Als Nachfolgenutzung ist ein Drogeriefachmarkt vorgesehen, so dass hier keine negativen 

Auswirkungen tatsächlich zu erwarten sind.  

Ein Fachmarkt mit gemischtem Sortiment (Bücher, Schreib- und Spielwaren) ist lt. Bebau-

ungsplan nicht zulässig. Die Sortimente Bücher- und Schreibwaren sind ausgeschlossen. 

Bei (Klein-)Möbel und Haushaltswaren liegen die Umverteilungseffekte sowohl in Rei-

chenbach als auch in den angrenzenden zentralen Orten unterhalb 10%. 

Bei Elektrowaren und Unterhaltungselektronik liegt der Umverteilungseffekt in Reichen-

bach bei ca. 35% hierzu kommt das Gutachten zu folgendem Ergebnis: 

„Die in Reichenbach ansässigen Anbieter bilden mit Ausnahme des Euronics-Geschäftes 

die Teilsortimente eines Elektrofachmarktes lediglich in Ausschnitten (Weiße Ware, Tele-

kommunikation, Computer) ab und verfügen über eine durchschnittliche Verkaufsfläche von 

60 m². Der Anbieter Euronics (Radio Fischer), der über eine Verkaufsfläche von ca. 50 – 

100 m² verfügt, bietet des vollständige Elektrowarensegment zwar ab, jedoch ebenfalls nur 

ausschnittsweise und mit Schwerpunkt Unterhaltungselektronik. Hinzu kommt die Standort-

verteilung der Anbieter. Lediglich zwei der relevanten Betriebe sind im Ortskern ansässig. 

Die weiteren Anbieter befinden sich in Streulagen. Die Auswirkungen liegen zwar rechne-

risch auf einem hohen Niveau, unter Berücksichtigung der genannten Aspekte sind die 

Effekte für den Zentralen Versorgungsbereich, auf dem der Fokus der Betrachtung liegt, 

deutlich zu relativieren.“ 

Bei Tiernahrung ist mit 10-12% mit einer geringfügigen Überschreitung des Schwellenwer-

tes von 10% in Plochingen zu rechnen. Hierzu führt das Gutachten aus: „In Plochingen sind 

in diesem Sortiment höhere Umverteilungseffekte zu erwarten, die den Dehner Gartenmarkt 

betreffen. Dieser befindet sich am äußersten Rand der Gemarkung von Plochingen, 3 km 

von der Plochinger Innenstadt entfernt. Allerdings ist nur das Teilsortiment Zoobedarf 

betroffen. Städtebauliche Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich von 

Plochingen sind auszuschließen.“ 
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Die Gemeinde Reichenbach hat in der Gemeinderatsitzung am 21.02.2017 die 

Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches im Ortskern aufgrund einer Un-

tersuchung von GMA festgelegt. Der zentrale Versorgungsbereich ist ein räumlich 

abgegrenzter Bereich, dem als Zentrum der Gemeinde die Versorgungsfunktion 

zukommt. Der zentrale Versorgungsbereich umfasst auch den Bereich SO des 

Bebauungsplanes.  

Bezüglich der in der Stellungnahme befürchteten Agglomeration wird auf Plansatz 

2.4.3.2.8 des Regionalplanes verwiesen.  

Agglomerationen von Einzelhandelsbetrieben sind in den Ortskernen aller Ge-

meinden zulässig. Wird ein Bauleitplan aufgestellt oder geändert, dessen Gel-

tungsbereich den Ortskern ganz oder teilweise erfasst, so darf die hier- 

nach zulässige Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben keine schädlichen, 

überörtlichen Wirkungen entfalten, insbesondere auf die zentralörtlichen Sied-

lungs- und Versorgungskerne, die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung an-

derer Gemeinden oder deren Ortskerne. 

Durch die Planung wird der Lebensmitteleinzelhandel in den zentralen Versor-

gungsbereich verlegt. Innerhalb zentraler Versorgungsbereiche sind Agglomerati-

onen von Einzelhandelsbetrieben zulässig. Der als Nachnutzung vorgesehene Dro-

geriefachmarkt wird außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches im Bereich GE 

des Bebauungsplanes liegen. Eine unzulässige Agglomeration entsteht dadurch 

jedoch nicht. 

Bezüglich der Verträglichkeit der einzelnen Sortimente wird auf die Einzelhan-

delsgutachten verwiesen. 
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Als Nachfolgenutzung ist ein Drogeriefachmarkt vorgesehen, so dass hier keine negativen 

Auswirkungen tatsächlich zu erwarten sind.  

Ein Fachmarkt mit gemischtem Sortiment (Bücher, Schreib- und Spielwaren) ist lt. Bebau-

ungsplan nicht zulässig. Die Sortimente Bücher- und Schreibwaren sind ausgeschlossen. 

Bei (Klein-)Möbel und Haushaltswaren liegen die Umverteilungseffekte sowohl in Rei-

chenbach als auch in den angrenzenden zentralen Orten unterhalb 10%. 

Bei Elektrowaren und Unterhaltungselektronik liegt der Umverteilungseffekt in Reichen-

bach bei ca. 35% hierzu kommt das Gutachten zu folgendem Ergebnis: 

„Die in Reichenbach ansässigen Anbieter bilden mit Ausnahme des Euronics-Geschäftes 

die Teilsortimente eines Elektrofachmarktes lediglich in Ausschnitten (Weiße Ware, Tele-

kommunikation, Computer) ab und verfügen über eine durchschnittliche Verkaufsfläche von 

60 m². Der Anbieter Euronics (Radio Fischer), der über eine Verkaufsfläche von ca. 50 – 

100 m² verfügt, bietet des vollständige Elektrowarensegment zwar ab, jedoch ebenfalls nur 

ausschnittsweise und mit Schwerpunkt Unterhaltungselektronik. Hinzu kommt die Standort-

verteilung der Anbieter. Lediglich zwei der relevanten Betriebe sind im Ortskern ansässig. 

Die weiteren Anbieter befinden sich in Streulagen. Die Auswirkungen liegen zwar rechne-

risch auf einem hohen Niveau, unter Berücksichtigung der genannten Aspekte sind die 

Effekte für den Zentralen Versorgungsbereich, auf dem der Fokus der Betrachtung liegt, 

deutlich zu relativieren.“ 

Bei Tiernahrung ist mit 10-12% mit einer geringfügigen Überschreitung des Schwellenwer-

tes von 10% in Plochingen zu rechnen. Hierzu führt das Gutachten aus: „In Plochingen sind 

in diesem Sortiment höhere Umverteilungseffekte zu erwarten, die den Dehner Gartenmarkt 

betreffen. Dieser befindet sich am äußersten Rand der Gemarkung von Plochingen, 3 km 

von der Plochinger Innenstadt entfernt. Allerdings ist nur das Teilsortiment Zoobedarf 

betroffen. Städtebauliche Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich von 

Plochingen sind auszuschließen.“ 
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Bei jeglicher Art von Nachnutzung auf dem bislang als Gewerbegebiet ausgewie-

senen ehemaligen Blessing-Areal ist von einer neuen Zufahrt auf das Gelände 

auszugehen. Zum Schutz der bestehenden Wohnbebauung in der Marienstraße ist 

die Zufahrt, unabhängig von der konkreten Art der Nutzung (GE oder SO), von der 

Ulmer Straße aus sinnvoll. Eine Zufahrt zum früheren Blessing-Areal erfolgte 

ebenfalls von der Ulmer Straße aus. 

Die Nichtzulassung einer Zufahrt von der Ulmer Straße aus würde die Bebaubar-

keit des Areals insgesamt in Frage stellen. Dies ist vor dem Hintergrund der Forde-

rung nach Innenentwicklung unrealistisch. 

Durch die geplante Neumarkierung werden gegenüber der bisherigen Markierung 

mit Abbiegespuren flexiblere Abbiegevorgänge ermöglicht und damit der künfti-

gen Situation am besten Rechnung getragen. 

 

Kenntnisnahme 

 

 
Ein Regenwasserkanal zur direkten Ableitung in die Fils existiert im Bereich des Plangebie-

tes nicht. Beim ca. 140m entfernten RÜB9 am südlichen Ende der Blumenstraße existiert 

ein Regenwasserüberlauf in die Fils. Der Neubau eines Regenwasserkanals vom Planbe-

reich bis zu diesem Punkt ist für ein Einzelvorhaben unverhältnismäßig und bei grob ge-

schätzten Kosten in Höhe von 110.000 € incl. Wiederherstellung der betreffenden Straßen-

bereiche wirtschaftlich nicht darstellbar. 

Eine Zuleitung von Regenwasser zur Probstbachverdolung ca. 115m östlich des Planberei-

ches scheidet aus topografischen Gründen aus. Das Gelände im Bereich der Probstbachver-

dolung liegt ca. 1m über dem Gelände im Bereich GE und ca. 2m über dem Bereich SO. Bei 

einem min. Gefälle eines neuen RW-Kanales von ca. 0,5% würde die Sohle des Kanales im 

Bereich GE lediglich 0,5m unter Gelände liegen. Damit ist eine ausreichende Überdeckung 

unter Berücksichtigung des Kanaldurchmessers nicht möglich. Eine Entwässerung mit 

Gefälle vom Bereich SO aus zur Probstbachverdolung ist topografisch nicht möglich, da die 

Geländehöhe im Bereich SO etwa der Sohlhöhe der Probstbachverdolung entspricht. 

 

Auf die Situation des HQextrem wird im Textteil bereits hingewiesen. Auch die Festsetzung 

der Bezugshöhe im Bereich SO berücksichtigt dies. Zur Klarstellung kann die Ausdehnung 

des HQ extrem nachrichtlich im zeichnerischen Teil dargestellt werden. 
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Die mögliche Entwässerungskonzeption ist in der Begründung beschrieben. Die 

weitere Konkretisierung und die Festlegung einzelner Maßnahmen im Detail ist 

Gegenstand des Bauantrages.  

 

 

Dies sieht die beschriebene Entwässerungskonzeption bereits vor. 

 

 

 

 

Der Hinweis kann entsprechend ergänzt werden. 
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Dies ist Gegenstand des Bauantrages. 
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Nach den der Gemeinde vorliegenden Untersuchung von RBS Wave ist durch 

bestehende Hydranten in der Ulmer Straße und in der Marienstraße die den ge-

nannten Vorgaben entsprechende Löschwasserversorgung gewährleistet. 

 

 

 

 

 

 

Dies ist vorgesehen. 

 

 

 

Die Rechtsgrundlage kann zusätzlich angegeben werden. 

 

Die Festsetzung kann zur Klarstellung mit Verweis auf §23 Abs.5 BauNVO um-

formuliert werden. 
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Ein objektbezogenes Baugrundgutachten liegt bereits vor. 
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Die weitere Koordinierung mit Leitungsträgern ist Aufgabe des Bauherren. 
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Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um die Verlagerung des Lidl-

Marktes. Bezogen auf das Lebensmittelsegment entfällt zunächst die Verkaufsflä-

che des bestehenden Lidl-Marktes. Dann ist die neue Verkaufsfläche hinzuzurech-

nen. 

Sowohl das Kongruenzgebot als auch das Beeinträchtigungsverbot sind laut Aus-

wirkungsanalyse von GMA vom 13.07.2016 unter Berücksichtigung der Märkte in 

benachbarten Gemeinden eingehalten. 
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Folgende Stellen haben eine Stellungnahme abgegeben, 
jedoch keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen: 
 

- Gemeinde Baltmannsweiler 
- Gemeinde Hochdorf 
- Handwerkskammer Stuttgart 
- Netze BW 
- Stadt Ebersbach 
- Stadt Plochingen 
- Stadt Wernau 
- Unitymedia 

 
 
 
Folgende Stellen wurden ebenfalls am Verfahren beteiligt, 
haben jedoch keine Stellungnahme abgegeben: 
 

- IHK Region Stuttgart 
- Polizeipräsidium Reutlingen 
- VVS Stuttgart 

 
 

  

 


